[image: image1.jpg]




Die betriebliche Altersversorgung – Eine Beispielrechnung

Private Altersvorsorge wird im Regelfall aus Beiträgen gezahlt, die das verfügbare Nettoeinkommen extrem belasten. Eine Betriebsrente mit Unterstützung der DIS AG dagegen, kann aus dem Bruttogehalt finanziert werden. 

Hierdurch sparen Sie Steuern und Sozialversicherungsbeiträge und ein Teil Ihrer Beiträge für Ihre private Altersvorsorge werden von "Vater Staat“ übernommen. Die Wirkungsweise dieses Effektes haben wir beispielhaft in der unten stehenden Tabelle dargestellt.

1. Darstellung des Nettoaufwandes durch Gehaltsumwandlung

    Annahme: Beitrag in eine betriebliche Altersversorgung monatlich 100,00 € im Jahr 2010

	  Bruttojahresgehalt
	18.000 €
	22.200 €
	25.800 €
	30.000 €
	36.000 €

	./. Steuerersparnis
	35,00 €
	30,00 €
	32,00 €
	34,00 €
	36,00 €

	./. Ersparnis Sozialversicherung
	22,00 €
	22,00 €
	22,00 €
	22,00 €
	22,00 €

	Nettoaufwand
	43,00 €
	48,00 €
	46,00 €
	44,00 €
	42,00 €


Das Prinzip ist einfach: 

Sie vereinbaren gemeinsam mit uns, dass ein Teil Ihres Gehalts nicht an Sie ausgezahlt wird, sondern direkt in die betriebliche Altersversorgung investiert wird. Dieser Teil wird demnach nicht bar ausgezahlt und damit voll versteuert, sondern steuerfrei und auch sozial-versicherungsfrei als Beitrag in die betriebliche Altersversorgung gezahlt.

Erst die im Rentenalter zufließenden Betriebsrenten unterliegen der Versteuerung. In dieser Lebensphase ist die Steuerbelastung i.d.R deutlich geringer als in der aktiven Erwerbsphase.

2. Beispielrechnung Vorsorgeleistung mit 67. Jahren:

    Obiges Einzahlungs-Modells bei einer Mindestdynamik von 2,5% des Vorjahresbeitrags

	Eintrittsalter

30 Jahre
	mtl. Anfangs-beitrag 
	Garantierente
	Garantiekapital
	Gesamtrente*
	Gesamt-
kapital*

	männlich
	100,00
	221,00 €
	58.611,00 €
	604,00 €
	159.830,00 €

	weiblich
	100,00
	207,00 €
	58.470,00 €
	566,00 €
	159.572,00 €


*Die in diesen Werten enthaltene Überschussbeteiligung kann nicht garantiert werden. Für die zukünftigen Erhöhungen des Beitrags wurde eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze um jährlich 2,5% unterstellt. Auf dieser Basis wurde eine Begrenzung der Beiträge pro Jahr auf 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Deutschen Rentenversicherung für Westdeutschland (BBG/DRV) vorgenommen. Bei den genannten Werten handelt es sich um eine unverbindliche Modellrechnung. Die Leistungen aus Zuwachs werden mit dem Rechnungszins und den Annahmen zur Lebenserwartung berechnet, die zum jeweiligen Zeitpunkt der Erhöhung maßgebend sind. Durch eine Anpassung des Rechnungszinses oder der kalkulatorischen Lebenserwartung können die Leistungen aus Zuwachs auch niedriger ausfallen.
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